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Bekanntmachung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes
KDN - Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister
fir das Geschaftsjahr 2009

Bek. d. KDN — Dachverband kommunaler IT-Dienstleister v. 27.1.2011

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2009 mit einer Bilanzsumme
von 2.319.431,68 € und einem Jahresgewinn von 66.596,41 € fest. Der Jahresgewinn wird den
Riucklagen zugefuhrt.

AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemanB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer des Betriebes KDN Dach-
verband Kommunaler IT-Dienstleister. Zur Durchflihrung der Jahresabschlussprifung zum
31.12.2009 hat sie sich der Wirtschaftspriifungsgesellschaft Rodl & Partner, KoIn, bedient.

Diese hat mit Datum vom 16.07.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.
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~Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht der KDN Dachverband
Kommunaler IT-Dienstleister, Koln, flr das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009
geprift. Die Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und erganzenden landesrechtlichen Vorschriften und
den erganzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Ver-
treters des Zweckverbandes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
fihrten Prifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfuhrung
und Uber den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsma-
Biger Abschlusspriifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufiihren,
dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfliihrung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kennt-
nisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Zweck-
verbandes sowie die Erwartungen tUber mogliche Fehler bericksichtigt. Im Rahmen der Priifung
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise fiir die Angaben in Buchflihrung, Jahresabschluss und Lagebericht GUberwiegend auf
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die
Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend sichere Grundlage fur unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den erganzenden landesrechtlichen
Vorschriften und den erganzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung
der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entspre-
chendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes. Der Lagebericht
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage des KDN und stellt die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Rodl & Partner aus-
gewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 10.12.2010
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Gemeindeprufungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag
gez.Wiegand

Siegburg, den 27.1.2011
Zweckverband KDN - Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister

Der Verbandsvorsteher
(Verbandsvorsteher Guido Kahlen)

- MBI. NRW. 2011S. 82

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/3


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2011-7

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Bekanntmachung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes KDN – Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister für das Geschäftsjahr 2009 Bek. d. KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister v. 27.1.2011 


